
Kurrenda über die Einführung riner billigen Subrepartizion bey 
den in der Kontribuzion prügrnvirten Unterthanen.

> ^ e .  Katscrl. Kdnigl. M ajestät wollen nach einem 
höchsten Hofkanzleydekret vom n tc n  vorigen M o
n a ts , an allen O rten , wo sich immer wirkliche Kon- 
tribuzions-Unglcichheiten und Prägravazioncn zwi
schen Untertbancn und Unterthanen äußern, einr 

, neue billige Subrepartizion entworfen wissen.

Um diese allcrgnädiast «„getragene Ausglei
chung ohne Verschub in Vollzug zu bringen, wer
den die Dominien-und G ülte »bescher, bey denen 
sich der Fall einiger KoNtributionS-Ungleichheiten 
befindet, ihre auf mehrere Billigkeit gegründeten 
Entw ürfe ehestens an die betreffenden KreiSämter 
zur V crgutachtung, diese aber an daS I .  O e. 
LandeSgubcrnium zur Gutheißung und Brgnehmi- 
gung zu überreichen haben.

G räy, den i. September 1783.
Tx Eons. 6ub. I.

Aloys v . Lannal auf Ehreubttg.


